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VR-Ausschüsse
ORGANISATION Ab einer gewissen Grösse und Komplexität sind VR-Ausschüsse 
nicht mehr wegzudenken. Sie können den Verwaltungsrat entlasten, bergen aber 
auch das Risiko einer Zweiklassengesellschaft. Die Ausschüsse sind zur Berichter-
stattung an das Gremium verpflichtet. Die Gesamtverantwortung für die Aufgaben 
bleibt beim Verwaltungsrat.

VON STE FA N I E  ME I E R - G U B S E R

D er Verwaltungsrat kann für Vor-
bereitung und Ausführung seiner 
Beschlüsse oder für die Über-
wachung seiner Geschäfte Aus-

schüsse bilden (Art. 716a Abs. 2 OR). Diese 
analysieren bestimmte Sach- oder Personal-
bereiche vertieft. Die Gesamtverantwortung 
verbleibt beim Verwaltungsrat. Häufige 
Ausschüsse sind etwa der Prüfungsaus-
schuss (Audit Committee), der Vergütungs-
ausschuss (Compensation Committee), 
der Nominationsausschuss (Nomination 
Committee), der Risikoausschuss (Risk 
Committee) oder der Exekutivausschuss 
(Executive Committee). Zum Teil werden 
die Funktionen mehrerer Ausschüsse auch 
zusammengefasst.

Der Vorteil von Ausschüssen liegt in der 
Entlastung des Gesamtverwaltungsrats und 
einer effizienteren Entscheidfindung. Nach-
teile können etwa eine Zweiklassengesell-
schaft innerhalb des Gremiums und eine 
Informationsasymmetrie sein. Ausser für 
die zwingenden Aufgaben nach Art. 716a OR 
kann der Verwaltungsrat dem Ausschuss 
grundsätzlich auch Entscheidkompeten-
zen einräumen. In jedem Fall hat er dafür 

zu sorgen, dass der Gesamtverwaltungsrat 
angemessen informiert ist.

BIlDUNG VON AUSSchüSSeN
Für periodisch wiederkehrende Aufga-
ben werden regelmässig ständige, für 
einzelne Aufgaben oder Projekte Ad-hoc-
Ausschüsse gebildet. Der Verwaltungsrat 
ist für die sorgfältige Auswahl, Instruktion 
und Überwachung der Ausschussmitglie-
der verantwortlich. Er hat dafür zu sorgen, 
dass sie über die nötigen Fähigkeiten ver-
fügen und dass ihre Aufgabe und Kompe-
tenzen geregelt sind. Er muss einschreiten, 
wenn die Ausschüsse ihre Aufgaben nicht 
(korrekt) ausführen oder ihre Kompeten-
zen überschreiten. Die Praxis verlangt 
eine Zusammensetzung der Ausschüsse 
aus (hauptsächlich) nichtexekutiven VR-
Mitgliedern. Der Ausschuss wird durch 
entsprechenden Beschluss des Verwal-
tungsrats gebildet. Werden Geschäftsfüh-
rungsaufgaben übertragen, bedarf es zwin-
gend der statutarischen Ermächtigung des 
Verwaltungsrats und eines Organisations-
reglements. 

AUfGABeN DeR eINzelNeN AUSSchüSSe
Prüfungs- und Risikoausschuss werden 
häufig vereint. Dieser Ausschuss ist regel-
mässig zuständig für die Beurteilung der 
externen und internen Revision, des IKS, 
des Risikomanagements, der Compliance 
und der Rechnungslegung. Dabei arbeitet er 
eng mit dem CFO und den Revisoren zusam-
men.

Der Vergütungs- und Nominationsaus-
schuss erarbeitet Grundsätze für die Vergü-
tungs- und Personalpolitik und bereitet die 
Auswahl von Kandidaten für den Verwal-
tungsrat oder die Geschäftsleitung vor.

Dem Exekutivausschuss werden Aufga-
ben der Geschäftsführung übertragen. Dies-
falls setzt sich der Verwaltungsrat aus exe-

kutiven und nichtexekutiven Mitgliedern 
zusammen.

ARBeIT DeR AUSSchüSSe
Die Arbeit in den Ausschüssen erfolgt 
grundsätzlich analog der Arbeit im Verwal-
tungsrat. Regelmässig ernennt der Verwal-
tungsrat einen Ausschussvorsitzenden, der 
innerhalb des Ausschusses eine ähnliche 
Rolle einnimmt wie der VR-Präsident. Über 
die Diskussionen und Beschlüsse der Aus-
schusssitzungen ist ein Protokoll zu führen, 
das als Basis für die Berichterstattung an 
den Verwaltungsrat dient. Es empfiehlt sich 
Aufgaben, Kompetenzen und Organisation 
der Ausschüsse im Organisationsreglement 
oder in einem separaten Ausschussregle-
ment zu regeln. Bei Ad-hoc-Ausschüssen 
kann ein protokollierter VR-Beschluss unter 
Umständen genügen.

GRöSSe DeR AUSSchüSSe
In Verwaltungsräten mit einer kleinen Anzahl 
Mitgliedern macht die Bildung von Ausschüs-
sen in der Regel wenig Sinn. Ausschüsse soll-
ten so klein wie möglich und so gross wie 
nötig sein – regelmässig jedoch nicht grösser 
als die Hälfte des Gremiums. Erfahrungsge-
mäss lässt sich in Gruppen von drei bis fünf 
Personen noch gut diskutieren und arbeiten. 
Grössere Ausschüsse bergen das Risiko der 
Ineffizienz und Heterogenität. 
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